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Manteltarifvertrag 

Angestellte 
oA'.A^'^' 

Zwischen 

^^l^       und 

der Gewerkschaft Textil-Bekleidung, 
Düsseldorf, 

- einerseits - 

Vereinigung der Textilindustrie Von Berlin e.V., 
Wichmannstraße 20, 1000 Berlin 30, 

andererseits - 

1. Der Manteltarifvertrag für die kaufmännischen und technischen Angestellten 
der Textilindustrie im Land Berlin vom 22. April 1970 (MTV) wird wieder in 
Kraft gesetzt. 

2. Der Manteltarifvertrag wirkt ab 1. 1. 1980. Die Kündigung vom 25. September 19'ý'9 
ist gegenstandslos. 

3. Der MTV ist auf unbestimmte Zeit geschlossen und kann mit einer Frist von einem 
Monat zum Schluß eines Kalendervierteljahres gekündigt werden, mit Ausnahme 
des § 2 MTV. 

4. § 2 des Manteltarifvertrages - regelmäßige tarifvertragliche Arbeitszeit 
40-Stunden-Woche - ist bis zum 30. April 1988 festgeschrieben und kann frühestens 
zum 30. April 1988_mit zv/eimonatiger Frist gekündigt werden. 

Berlin, den 19. Juni 1984 

Vereinigung der Textilindustrie 
von Berlin e.V. 

\Jd^ 
H. Sorg 

\J 

Gewerkschaft Textil-Bekleidung 

^^redHa^c^E*^'^ 
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MANTELTAR IPVERTR/iG 

für die Angestellten" der Textilindustrie im lande Berlin 

■.  ■    ' vom 22. April 1979 

Zwischen der 

• í;•Vereinigung der Textilindustrie von" Berlin e.V., 
• • t Berlin 3ö, Wichmannstr. 2o, 

a- einerseits 

und der 

Deutschen ^Angestellten-Gewerkschaft, 
. landesverband Berlin, 

1 Berlin 61, BernbUrger. Str.-24" - "25,' 

sowie der •■    '   ;.   ^ = 

Ge.vjerkschaft .Textil-Bekleidung,   .'   .   '• 
Verwaltungsstelle Berlin,    .  ' ' ■ " 
.1 Berlin 3o, Keithstr. .1 - 5, ' 

■ -'     ■  •   andererseits 

wird folgender Manteltarifvertrag vereinbart: 

§ 1 
Geltunr>sl3ereich    , . 

1. Der räumliche Geltungsbereich des Tarifvertrages erstreckt 
sich auf alle Betriebe und Betriebsabteilungen der Textil- 
industrie im lande Berlin. 

2. Der persönliche Geltungsbereich des"Tarifvertrages erstreckt 
sich auf alle kaufmännischen'und technischen Angestellten 

-■ einschließlich Werkmeister sowie lehrlinge in einen Angestell- 
tenberuf. . . 

5. Der fachliche -Geltungsbereich des Tarifvertrages erstreckt 
sich .auf folgende ľachsparteh: 

1) V/ollindustrie: Wollwäscherei und -kämnerei, Reißwpllher- 
stellung, Kammgarn-, Strickgarn-, __S.treióhgarnspinneroi, 
Wollweberei, Pilzraattenflechterei, Herstellung von ICrimmer- 

• und .Wollplüschen'." '     •  •  ; 

2) Baumwollindustrie: Baumwollabfall-Verarbeitung,' Baumwoll-- 
Spinnerei und -Weberei, VelvethorStellung, Band- und Gar- 
dinenweberei.       .■•.,' 

5) Bastfaserindust-rie: Piachs- und Hanfrösterei,, sov/cit sie 
, nicht ■landwirtschaftliche Noben'betriebe sind, Flachs-, Hanf- 
und Leinen Spinnerei und -wehere i.-       -       .    ■ 

4) Seiden- und Kunstseidenindustrie: Seiden- und Plüschweberei, 

5) Jute- und Kokosindustrie:-Jutespinnere.i und -weberei, 
Sack- und Planherstellung sowie Stopfe'roi, Kokosweberei. 
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6) Teppich-, Dekorations- und MöbelstoffIndustrie.     , ^ 
7) V/irkerei und Strickerei einschl. der Wattelineherstellung 

und Strumpfreparatur. 

8j Roßhaarindustriejt ....■'• 
9) Herstellung von Seilen, Netzen, Bindfäden und -Texturiencn; 

Schlauch- und Treibriemenweberei einschl. der Seilerei 
und Tauwerkherstellung' ■■ 

•1o') V/atte- und Verbandstoff Industrie eihsöhl. Damenbi,nden- 
herstellung* '  ■'■...   i ■ 

11) lumpenreiß-. Sortier-, Karbonisier- und Drossieranstalteni 

^2)  Textilveredelungs- und-Ausrüstungsindustrie einschl. Hand-, 
Film- und Maschinendruckerei, Dekaturanstalten.  . . 

13) Posamenten-, Tapisserie-,' Stickerei- und -Fahnenindustrie, 
Flechterei, Uniformau'sstattung sowie Herstellung aufgeraach- 

1^   ter,Garne, von Schulterpolstern und technischen Textilien,      ~ 
^   Zwirnerei und Spulerei^        -•■■■•:...    ' "^ 
jM4) Herstellung von Stepp- und ...Daunendecken, Kaffeewärmern, 

Matratzen, Kissen und ähnlichen Erzeugnissen. 

15) Herstellung von Steppwaren und Autoschonbezügen. 

. .§ 2 '    ■ 
Arbeitszeit 

, Die regelmäßige wöchentliche Arbeitszeit beträgt ausschließlich 
der Pausen ab 1. September 197o 41 .Stunden. •"'- 

Ab 1. September 1971 beträgt die regelmäßige wöchentliche Ar- 
beitszeit ausschließlich der Pausen 4o Stunden. 

.wleiligabend und Silvester endet die=Arbeitszeit um ^3  Uhr. 
i'- j*ür die Arbeitszeit der Jugendlichen gelten die Bestimmungen        _^ 
.^áes  Jugendarbeitsschutzgesetzes. .  -  . 

.-    •      • § 3 ■' ■;.  ;.   - 

' ' Mehrarbeit, .Nachtarbeit, •Sonnta.gcs- und .Feiertap.sarbeit 

. Boi dringendem Bedarf ist im Rahmen der'gesetzlichen Bestim- 
.mungen Mülirarbeit, Nachtarbeit, SoJintags--und Feiertagsarbeit 
zu.leisten.    • '     ...    . = " 

;, Mohrarbeit ist die über die'regelmäßige.Arbeitszeit (§ 2) 
hinaus-geleistete Arbeit.        •  . ■ . ' 

>.  Nachtarbeit ist die Arbeit in der Zeit von 2o.oo Uhr. bis  * 
;'.oo Uhr. . •..,..■■• 

.-. Sonntags- bzw'. Feiertagsarbeit ist die Arbeit an Sonntagen und 
gesetjslichcn Feiertagen in der-Zeit von o.qo Uhr .bis 24.00 *Uhr. 
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§ 4        • •       .   . 
Zuschläge für Mehr»-, Nacht-,.. .Sonntags- und Feiertagsarheit 

1. Die Zuschläge für Mehr-, Nacht-, Spnntags- und Feiertagsarbeit 
sind dn der nachstehend bestimmten"Höhe i berechnet vom jeweili- 
gen tatsächlichen Arbeitsverdienst, zu zahlen. 

2. Für jede Mehrarbeitsstunde beträgt der Zuschlag 25 i<>* 
3. Für_ Nachtarbeit sind folgende Zuschläge zu zahlen: 
.. a) für Nachtarbeit, die gleichzeitig Mehrarbeit ist, 5o jí; 

■-■b)-für Nachtarbeit, die nicht gleichzeitig Mehrarbeit ist, 25?^. 

4. Bei Arbeit an Sonntagen beträgt der Zuschlag 5o io\  bei Arbeit 
■ an gesetzlichen Feiertagen 1oo 5'o, bei Arbeit .an gesetzlichen 

-• -Feiertagen,' die auf einen lohhzahlungspflichtigen Wochentag 
• fallen, 125 i», • 

5. Bei Zusammentreffen mehrerer Zuschläge-ist nur einer bzw. 
bei unterschiedlicher Höhe der höhere .zu zahlen,.- 

6. Der Anspruch, auf Zahlung der Zuschläge für Mehr-, Nacht-, 
Sonntags- und Feiertagsarbeit besiieht nur, wenn die betreffende 
Arbeit vom "Arbeitgeber bzw* seinem Vertreter oder Beauftragten 
ausdrücklich angeordnet-wurde.   ' - "■■ ■  "• " 

7. Die geleistete Mehrarbeit wird auf volle' halbe Stunden aufge- 
rundet»      ' '  .    -.   .     ' . . .• 

..  -  § -5    • .  ■ ■  • - 

Berechnung der. Vergütung, für Einzelstunden 
Die. Berechnung der Vergütung für Einz.elstunden erfolgt auf der 
Grundlage des Bruttomonatsgehaltes geteilt durch 174. 

... .  M       ■ ■ • 
Kurzarbeit 

.1. Bei Kurzarbeit"im Sinne der gesetzlichen Bestimmungen kann die 
Arbeitszeit fürden Betrieb oder für einzelne"Abteilungen, je- 
doch nicht für einzelne Arbeitnehmer, mit"Zustimmung des Be- 
triebsrates ohne, Einhaltung-der gesetzlichen oder tariflichen 
Kündigungsirist herabgesetzt werden. .Für-einzelne Arbeitnehmer 
gilt die ein^elyertragliche Kündigungsfrist. ' 

2. Kurzarbeit, .die,-36 Stunden unterschreitet, ist mit einer Frist 
von 6 Arbeitstagen anzukündigen.    :" • - ' 

3. Ist Kurzarbeit eingeführt worden, so kann eine weitere Ver- 
kürzung" der Arbeitszeit nur mit einer Frist von 6 Arbeitstagen 
•angeordnet werden. 

4. Soweit bei einer geringen'Einschränkung der, Arbeitszeit- gemäí3 
den gesetzlichen Vorschriften Kurzarbeiterunt.er'stützung nicht 
gewährt wird, tritt eine Gehaltsminderung-nicht ein. 
Für die Gewährung von KurzarbeiterünterStützung sind "die ge- 
setzlichen Bestimmungen zu'^beachten. ^   '    '.. , 

. .,  .. •" " - 4 - 
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•für 2 Tage 

für 1 Tag 

■für 2 Tage 
:für 1 Tag 

■ für' 2- Tage 

für 2 -Tage 

.  § 7 
ArbeitsverSäuranis 

■I. Ist ein Arheitnehner an der Arbeit sie istühg verhin-dert,-so--hat 
er dem Arbeitgeber unverzüglich, spätestens innerhalb von   . . 
48"Stunden,"gerechnet von der ersten versäumten Arbeitsstunde 
an, eine Mitteilung über die Gründe zu machen, es sei denn, daß 
er ohne sein Verschulden unter Berücksichtigung aller Umstände 
zu einer unverzüglichen Mitteilung nicht in der Lage ist, '   ' . 

Im Falle von Krankheit, oder Unfall kann der Arbeitgeber ver lan- . 
gen, daß der Angestellte seine Arbeitsunfähigkeit innerhalb .von" 
•3 Tagen 'durch-Vorlage einer ärztlichen Bescheinigung nachweist. 

2. Jeder Arbeitnehmer hat entsprechend den folgenden Bestimmungen 
Anspruch auf Fortzahlung des Gehaltes bei Afbeitsausfall infolge 

a) eigener Eheschließung 

^  eigener Silberhochzeit ■ 
^b) Todesfällen, in der Familie        ':, 

^  - von Ehegatten, Eltern, Stiefeltern, 
Kindern'und Geschwistern.-  -      • 

- Großeltern und Schwiegereltern.- 

c) Niederkunft der Ehefrau 

d) Wohnungswechsels bei Vorliegen eines '■ ' 
eigenen Hausstandes 

- jedoch nicht mehr als einmal im .^ahr - 

e) Vorladungen vor Behörden, .falls nicht von diesen der Ar- 
beitsausfall ersetz-t wird-,—für den—±a±sächli.ch, ausgefalle- 
nen Arbeitsverdienst. Dies gilt nicht,- w.enn der Arbeitneh- 
mer im Strafprozeß beschuldigt oder im Zivilprozeß Partpi 

•  ist oder durch sein eigenes Verhalten die Verhandlungen "vor 
den Behörden veranlaßt hat. Der Arbeitnehmer ist nicht be- 
rechtigt, auf die Vergütung der Behörde zu verzichten. 

^f) Ausübung eines öffentlichen Amtes-,-.s-oweit eine Vergütung 
damit'nictit verbunden ist, für den tatsächlich entstandenen 
Vexdionstausfallv •■■  ■■'' .  ..  .'' ; •   ■.. '    .  ' ,.; ;. .• ' 

g) Aufsuchen-des Arztes,.sofern die" Behandlung während"der-Ar- 
•"beitszeit unverräeidbar ist., jed.och nur"-für insgesamt höch- 
stens 8 Stunden im Verlauf eines Krankheitsfalles."  " " ' -. 

h).Für das Aufsuchen eines .anderen Dienstverhältnisses während 
der Kündigungsfrist gilt d'ie'Tors.chrift des § 629 BGB,  ,- . 

3- Der Anspruch auf Fortzahlung des Gehaltes besteht in den Fällen 
-der Ziff. 2 d), e), f)-, g). und h) .nicht während der Probezeit..." 

4. .Beim Tode eines Angestellten wird den unterhäl'tsberechtigten 
Hinterbliebenen - und zwar 'dem Ehegatten oder-, falls ein: solcher 
nicht vorhanden ist, 'den-Kindern-des Angestellten das Gehalt ' 
"bis zum Ende des Sterbemonats weitergezahlt ;• bei; einer. Betriebs- 
z'ugehörigkeit von mindestens 8 Jahren wird ein zusätzliches" 
Monatsgehalt gezahlt.   ■   . . '  .   "     .'"'•' 

..  .^ .   ■ .        '   _ 5 - 
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-:... §-.8  

'   ' ■■ ., • '  . Urlaub 

Pur den Urlaub gelten die jeweils gültigen tariflichen Bestim- 
mungen, 

.  ■ .        § 9 

Be t-r-ie b.s zufie hör igke i t 

1,.Soweit die Dauer dei? Betriebszugehörigkeit zu berücksichtigen 
. ■ .ist, gilt das Eintritts datum in  den Betrieb,-.. . 

2, Arbeitsunfähigkeit und Unterbrechung der Betriebszugehörigkeit 
gegen eigenen Willen werden bei der ^Berechnung der Betriebs- 

. Zugehörigkeit nur berücksichtigt, wenn sie die Dauer eines 
Jahres nicht überschreiten. ..   • 

■   .   § io' ••'    .; ;■    '. 
Kündigung   . . 

1 i  Die Kündigiingsfrist beträgt im ersten Jahr der Tätigkeit 
I Monat zum Monatsende, ab zweitem Jahr_gelten die gesetzli- ' 
chen Bestimmungen. •- ••^"' " •. . 

2, Die gesetzlichen Vorschriften über die fristlose lösung eines 
Arbeitsverhältnisses bleiben unberührt. 

3.Mit.nou einzustellenden Arbeitnehmern kann eine Probezeit 
oder Aushilfsarbeit -bis zu höchstens drei jyionaten vereinbart 
werden.  - ':■•:•.'        _ 

§ 11 

Verfallklausel 

1. Ansprüche aus "-§■■4 verfallen zwei Monate nach Schluß des Ab- 
rechnungszeitraumes, .in dem die betreffende Arbeit geleistet 
wurde, 

2, Ansprüche aus den §§ 5, 6 und 7 verfallen, sofern sie"nicht 

a) bei Portdauer des Beschäftigungsverhältnisses spätestens 
drei Monate nach Fälligkeit, 

b) bei Beendigung des Beschäftigungsverhältnisses spätestens 
zwei Monate nach dem Ausscheiden geltend gemacht werden, 

3» Ansprüche des Arbeitgebers gegen den Arbeitnehmer wegen zu ' 
wenig berechneter Steuer- oder Sozialbeiträge verfallen, 
sofern sie auf einen Verschulden des Arbeitgebers beruhen, in 
drei Monaten nach Schluß derjenigen Gehaltsabrechnungsperiode, 
in der der Fehler entstanden ist. 

4. Im übrigen verfallen alle beiderseitigen Ansprüche aus dem 
Arbeitsverhältnis nach Ablauf von drei Monaten nach ihrer 
Entstehung. 

5. Der Verfall in den Fällen der 'Ziffern 1 - 4 tritt ein, wenn 
die Ansprüche nicht innerhalb der angegebenen Fristen 
schriftlich geltend gemacht wurden. 
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§ 12 

Betriebsrat • " . . 

Die Rechte-des Betriebsrates richten sich, soweit in diesem 
Manteltarifvertrag nicht bereits geregelt, nach den gesetz- 
lichen Bestimmungen. 

■  ' . ■ '       § 13 

Öe. 11 IäHR s d äú"e r" " .' 

Diespr Tarifvertrag tritt am 1. Mai 197o in Kraft. Er gilt=auf 
. unbestimmte Zeit geschlosse.n und kann mit einer Prist von 
-drei Monaten, jeweils zum Schluß eines KalenderhallDjahres', - '' 
erstmalig" indessen zum 31. Dezember 1972^ gekündigt werden. 

Bis zum 31. S. 197o gilt § 2 (ArlDeifszeit) .des Manteltarifver- 
^^träges vom 15. 5. 1958 in .der Fassung des .Nachtrages íľr. 6 
*^vom 1, Ý*   1966. \ 

Berlin, den 22. April 197o 

Vereinigung der Textilindustrie.  Deutsche Angestellten Gewerkschaft 
von Berlin e.V.       ■ •       landesvorband .Eeirlin 

Gewerkschaft Tex'til-Bekleidüng    . '" 
VerwaltungsstelW Berlin 

- I  ■-' 
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Zwischen der 

1 
" ^ "yí í^j 

u n d ■:' d e r 

Vereinigung   der   Textilindustrie   von   Berlin   e.V 

Gewerkschaft   Textil-Bekleiduria 

^-H 

wird folaender 

T A R I F V E R J R A G 

i. zur Änderung des MTV für die gewerblichen Arbeit- 
nehmer der Berliner Textilindustrie, 

2. des MTV für Angestellte,beide uom 22. April 1970, 
5. des Arbeitszeitabkommens vom 21. Juni 1938 

geschlossen: 

1. Die regelmäßige tarifliche Uochenarbeitszeit kann auch auf 
mehrere Wochen innerhalb eines Ausgleichszeltraums von läng- 
stens 26 Wochen anders verteilt werden, insbesondere auch im 
Rahmen von Freischichtenregelungen. 

Der § 4 der AZO bleibt davon unberührt. 

2. D-ie Verteilung der regelmäßigen Arbeitszeit auf die einzelnen 
Werktage sowie Beginn und Ende der täglichen Arbeitszeit sind 
mit dem Betriebsrat zu vereinbaren. 

3. im übrigen bleiben die unter 1 - 3 genannten larifvertiäe; 
unberührt. 

Dieser Tarifvertrag ist mit zweimonatiger Frist jeweils zum 
30. April, erstmals zum 30. April 1959, kündbar. 

Berlin, den 07. September 1990 

Vereinigung d^ TexbilLndustrie vcn Berlin e.V 

Gewerkschaft Textil-Bekleidung 


